
Ob ein Medium zu einer Ge-
gendarstellung verpflichtet 
ist, hängt davon ab, ob die 
„streitgegenständliche Pas-
sage“ eine Tatsachen-Be-
hauptung oder ein Werturteil 
ist. Das geht aus einem Be-
schluss der 2. Kammer des 
Bundesverfassungsgerichts 
in Karlsruhe hervor, der 
Ende Januar 2021 veröffent-
licht wurde (Beschluss vom 
9. Dez. 2020 – Az.: 1 BvR 
704/18). 

Diesem Beschluss liegt eine 
Verfassungsbeschwerde 
zugrunde, mit der sich der 
Hamburger SPIEGEL-Ver-
lag gegen einen Erlass der 
einstweiligen Verfügung des 
Hanseatischen Oberlandes-
gerichts wehrt. Bei der juris-
tischen Auseinandersetzung 
vor dem OLG Hamburg ging 
es um eine Veröffentlichung 
über den Finanz-Platz Mal-
ta und Steuerspar-Modelle. 
Dem Hamburger Nachrich-
ten-Magazin war eine Liste 
mit Namen deutscher Unter-

nehmen und Privat-Personen 
zugespielt worden, auf der 
unter anderem der Name des 
TV-Moderators Johannes 
B. Kerner stand. Der ließ 
über seinen Anwalt mittei-
len, dass er keinerlei Fragen 
in dieser Sache beantworten 
werde, da es sich um private 
Vermögensangelegenheiten 
handeln würde. Vorwürfe 
wie Steuer-Optimierung 
oder Steuerspar-Modelle 
würden nicht zutreffen. 

Im SPIEGEL-Artikel war 
zu lesen, dass Kerner die 
Cloverleaf Yachting Ltd. im 
maltesischen Register ein-
tragen ließ. Die Redaktion 
führte dazu aus: „Es gibt 
zumindest ein paar nahelie-
gende Gründe, nach Malta 
zu gehen, wenn die Firma 
das Wort ‚Yachting‘ im Na-
men trägt. Malta hat nicht 
nur das größte Schiffsre-
gister Europas. Vor allem 
Jachtbesitzer lockt der EU-
Zwerg mit Sonderangeboten 
– bei der Mehrwertsteuer.“

Nach zuvor ablehnender 
Entscheidung des Landge-
richts Hamburg entschied 
das Hanseatische Ober-
landesgericht Hamburg im 
einstweiligen Verfügungs-
verfahren auf Antrag des 
TV-Moderators, dass das 
Nachrichten-Magazin zur 
Veröffentlichung einer Ge-
gendarstellung verpflichtet 
sei. Auf den vom SPIEGEL 
eingelegten Widerspruch 
erging das – den Erlass der 
einstweiligen Verfügung 
bestätigende – Urteil des 
Landgerichts Hamburg. Das 
Hanseatische Oberlandesge-
richt Hamburg wies die vom 
Verlag eingelegte Berufung 
zurück.

Nun stellt die 2. Kammer 
des Bundesverfassungsge-
richts in der Presse-Info Nr. 
9/2021 vom 28. Jan. 2021 
fest: „Die angegriffenen 
Entscheidungen verletzen 
die Beschwerdeführerin in 
ihrem Grundrecht auf Pres-
sefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG, weil die Fach-
gerichte die Bedeutung und 
Tragweite der Pressefreiheit 
nicht hinreichend berück-
sichtigt haben.

Gegendarstellungsfähig ist 
nur eine Tatsachenbehaup-
tung, die die Presse zuvor 
aufgestellt hat. Die Presse-
freiheit ist deshalb verletzt, 
wenn eine Gegendarstellung 
abgedruckt werden müsste, 
obwohl es sich bei der Erst-
mitteilung nicht um eine Tat-
sachenbehauptung handelt.

Tatsachenbehauptungen 
sind durch die objektive Be-
ziehung zwischen der Äuße-
rung und der Wirklichkeit 
geprägt und der Überprü-
fung mit Mitteln des Bewei-
ses zugänglich. Bei einer 
Meinung handelt es sich um 
eine Äußerung, die durch 
Elemente der Stellungnah-
me und des Dafürhaltens 
geprägt ist. Für die Abgren-
zung nach dem Schwerpunkt 
kommt es entscheidend auf 
den Gesamtkontext der frag-
lichen Äußerung an. Grund-
sätzlich ist dabei von einem 
weiten Verständnis des Mei-
nungsbegriffs auszugehen. 
Eine Äußerung fällt auch 
dann in den Schutzbereich 
der Meinungsfreiheit, wenn 
sich diese Elemente, wie 
häufig, mit Elementen einer 
Tatsachenmitteilung oder 
-behauptung verbinden oder 
vermischen, jedenfalls dann, 
wenn beide sich nicht tren-
nen lassen und der tatsäch-
liche Gehalt gegenüber der 
Wertung in den Hintergrund 
tritt. Würde in einem solchen 
Fall das tatsächliche Ele-
ment als ausschlaggebend 
angesehen, so könnte der 
grundrechtliche Schutz der 
Meinungsfreiheit wesentlich 
verkürzt werden. Im Zweifel 
ist im Interesse eines wirk-
samen Grundrechtsschutzes 
davon auszugehen, dass es 
sich um eine Meinungsäuße-
rung handelt.“ (ps)
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SPIEGEL-Verlag: Erfolgreiche Beschwerde gegen Verpflichtung zur Gegendarstellung

Der SPIEGEL-Verlag setzt sich mit Verfassungsbeschwerde in 
Sachen Pflicht zur Gegendarstellung durch (Foto: Manfred Witt)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

WissensLust

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

FREUDE AM AUTO

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und Wortverbindungen für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Podcast, Fernsehen, 
Film und elektronische und/oder digitale Medien (insbesondere Online/
Internet) unabhängig vom Endgerät, einschließlich Ton-, Bild-/Tonträger, 
Video, CD-ROM und/oder andere Datenträger, insbesondere CD, MP3 und/
oder DVD.

WNS Will + Partner Fachanwälte | Rechtsanwälte mbB 
Mönckebergstraße 27, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

QUEEN The Show

QUEEN The Show
 We are Freddie Mercury

QUEEN The Show
 Show must go on

QUEEN The Show
 We are Freddie Mercury
 It takes a man and a woman to fill his shoes

Kein Mann kann in Freddie Mercurys Fuß-
stapfen treten. Dafür braucht man einen 
Mann und eine Frau.

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Datenträger aller Art sowie für Veranstaltungen, 
insbesondere Show-Veranstaltungen einschließlich Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Das Ostherz
Die Streetfood Challenge
Doktor Ballouz
Herz und Viren

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Kampf den Kilos – Wer verliert, sahnt ab
Polizei im Einsatz
Erste Hilfe, letzte Rettung – Sanis in Ausbildung

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline- und Online-Dienste sowie Online-
medien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Let's change a running System
Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Rüdiger Thewes 
Josefstraße 39, 82041 Deisenhofen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Zeit der Wächter

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Christof Latka & Gerlinde Deweerdt-Latka 
Goebenstraße 9, 44135 Dortmund

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Pflegekompass

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Abendzeitung München Verlags-GmbH 
Garmischer Straße 35, 81373 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mythenjagd weltweit – Den Fakten auf der Spur

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring


